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1. Fragestellung 

Der Auftraggeber bittet um Beantwortung von diversen Einzelfragen zur Abgabenordnung (AO). 
Dabei liegt der Fokus auf der haushalterischen Verbuchung von Einnahmen aus Verzinsung von 
Steuernachforderungen und Steuererstattungen. Weiterhin wird gefragt, ob diese Zinseinnahmen 
aus Gemeinschaftssteuern an die an den Steuern beteiligten Ebenen (Bund/Länder/Gemeinden) 
anteilig ausgezahlt werden. 

Die Fragen werden gebündelt beantwortet. 

2. Regelungen nach der Abgabenordnung 

Gemäß § 3 Abs. 5 S. 2 AO steht das Aufkommen aus Zinsen nach § 233a AO den jeweils steuer-
berechtigen Körperschaften zu. Die konkrete Aufteilung dieser steuerlichen Nebenleistung auf 
die ertragsberechtigten Gebietskörperschaften erfolgt damit entsprechend der Zuordnung der Er-
tragskompetenz in Art. 106 GG in Verbindung mit den dazu erlassenen gesetzlichen Regelungen 
zur Verteilung der Steuereinnahmen. Die Zinserträge an den Steuern im Sinne des Art. 106 Abs. 
1 und Abs. 2 GG stehen allein dem Bund bzw. allein den Ländern zu; bei den Gemeinschaftssteu-
ern (Art. 106 Abs. 3 GG) erfolgt eine entsprechende Aufteilung. Den Gemeinden und Gemeinde-
verbänden steht mangels einer durch Art. 106 Abs. 3 S.1 GG eingeräumten Steuerertragshoheit 
kein Anteil an den Zinsen zu.1 

In den Haushaltsplänen ist das Zinsaufkommen unmittelbar in den Einnahmetiteln der jeweili-
gen Steuern mit enthalten. 

*** 

                                     

1 Koenig/Koenig, AO, § 3, Rn. 96. 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&a=106&g=GG
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&a=106&g=GG&x=1
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&a=106&g=GG
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